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ein Mittel der staatsanwaltschaftlichen Anleitung
und Kontrolle der Ermittlungen
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In den letzten Jahren wurden die Bemühungen zur weiteren 
Qualifizierung der staatsanwaltschaftlichen Leitung des Er
mittlungsverfahrens verstärkt, um die objektiv wachsenden 
Anforderungen an die Gewährleistung der sozialistischen Ge
setzlichkeit mit hoher gesellschaftlicher Wirksamkeit zu 
erfüllen.1 Dabei nahmen die konzeptionelle Arbeit für die 
Verfahrensdurchführung und das darauf beruhende effektive 
Zusammenwirken der Staatsanwaltschaft mit den Unter
suchungsorganen einen wichtigen Platz ein.1 2

Konzeptionelle Arbeit ist vor allem planende, zielbestim
mende Tätigkeit des Staatsanwalts und des Untersuchungs
organs. Sie muß die Frage beantworten, wie das konkrete 
Strafverfahren politisch einzuordnen ist und unter Beach
tung der Erfordernisse von Konzentration und Beschleuni
gung eine hohe gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht. Diese 
konzeptionelle Arbeit ist — worauf schon G. W e n d l a n d  
nachdrücklich hingewiesen hatte3 — in jedem Ermittlungs
verfahren zu leisten. Eine klare rechtspolitische Konzeption 
ist Voraussetzung für die differenzierte Arbeit der Strafver
folgungsorgane, für ihr Vorgehen zur Beseitigung von 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten sowie dafür, die 
Werktätigen zur weiteren Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit zu mobilisieren.

Ein Ausdruck der konzeptionellen Arbeit des Untersu
chungsorgans und des Staatsanwalts sind Verfahrenskonzep
tionen. Sie bilden bei Straftaten, deren Aufklärung kompli
ziert ist und/oder die besondere gesellschaftliche Auswir
kungen haben, zunehmend die Grundlage der Untersuchun
gen einschließlich des methodisch-taktischen Vorgehens. Sie 
spiegeln die dialektische Einheit der Planungs-, Organisa
tions- und Kontrollprozesse im konkreten Ermittlungsver
fahren wider.

Zum Wesen von Verfahrenskonzeptionen

Verfahrenskonzeptionen sind Leitungsmaßnahmen, die der 
Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten dienen. Sie sind 
auf die wirksamste Gestaltung des Ermittlungsverfahrens 
gerichtet. Mit Verfahrenskonzeptionen werden die rechts
politische Zielstellung des jeweiligen Ermittlungsverfahrens, 
die strategische Grundlinie zur Durchführung der Untersu
chungen, die zweckmäßigste Art und Weise des Vorgehens 
sowie die Mittel und Methoden einer koordinierten und ratio
nellen Untersuchungsführung bestimmt. Verfahrenskonzep
tionen entstehen im Erkenntnisprozeß der Planung der Unter
suchungen, häufig im Stadium der Entscheidung über die 
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, in die die Ergebnisse 
kriminalistischer Versionsbildung (insbesondere der Unter
suchungsversionen)4 einfließen. Als Leitungsentscheidung 
sind sie verbindliche Grundlage der Untersuchungen, doch 
dürfen diese dadurch nicht eingeengt werden. Verfahrens
konzeptionen müssen folglich der Dynamik der konkreten 
Untersuchungsprozesse entsprechen bzw. dieser angepaßt 
sein, um eine adäquate Aktions- und Reaktionsfähigkeit von 
Untersuchungsorgan und Staatsanwalt bei neu hinzutreten
den Umständen zu sichern (Elastizität der Verfahrenskonzep
tion). Dies ergibt sich daraus, daß Verfahrenskonzeptionen — 
wie übrigens auch Untersuchungspläne — zwar von konkre
ten, strafrechtlich relevanten Umständen ausgehen, aber die 
Zielbestimmung des Verfahrens doch wesentlich auf Hypo
thesen beruht, die durch die weiteren Untersuchungen bestä
tigt oder verworfen werden.

Verfahrenskonzeptionen dieser Art sind gesetzlich nicht 
geregelt. Sie sind vor allem eine Leitungsmaßnahme des

Staatsanwalts und als solche in bezug auf das Ermittlungs
verfahren für das Untersuchungsorgan verbindlich. Sie kön
nen aber auch als gemeinsame Leitungsmaßnahme von Staats
anwalt und Untersuchungsorgan (bzw. dessen Leiter) erar
beitet und festgelegt werden.5

Soweit die Untersuchungsorgane konzeptionelle Vorstel
lungen selbständig erarbeiten, entspricht dies ihrer Verant
wortung, die Ermittlungen in Strafsachen durchzuführen 
(§ 88 Abs. 1 StPO) und diese Ermittlungen so zu leiten, daß 
unter Beachtung der Ziele des Strafverfahrens und der kon
kreten rechtspolitischen Zielstellung im Einzelfall eine hohe 
gesellschaftliche Wirksamkeit erreicht wird. Ohne solche 
konzeptionelle Vorstellungen, sei es in schriftlicher Form oder 
nicht, ist es nickt möglich, Untersuchungspläne oder Teil
untersuchungspläne (z. B. Vernehmungspläne) zu entwickeln.

Die Erarbeitung und Festlegung .von Verfahrenskonzep
tionen durch den Staatsanwalt ergibt sich aus seiner Verant
wortung, das Ermittlungsverfahren in Strafsachen in der Ein
heit von Strafverfolgung, Gesetzlichkeitsaufsicht und Öffent
lichkeitsarbeit zu leiten (§ 87 Abs. 1 StPO). Solche Verfah
renskonzeptionen sind in Übereinstimmung mit der StPO als 
Ausdruck der Leitungsverantwortung des Staatsanwalts zu 
charakterisieren, die die konzeptionelle, d. h. planende und 
zielbestimmende Tätigkeit einschließt. Sie sind ebenso ver
bindlich wie Weisungen des Staatsanwalts gemäß § 89 Abs. 2 
Ziff. 1 StPO. Verfahrenskonzeptionen des Staatsanwalts 
haben den Rechtscharakter von Weisungen bei der Durch
führung des Ermittlungsverfahrens, soweit sie über die 
Bestimmung des Ziels hinausgehend die grundsätzlichen Maß
nahmen zu seiner Verwirklichung enthalten.6

Mit Verfahrenskonzeptionen kann der Staatsanwalt insbe
sondere die „besondere Kontrolle und Aufsicht“ verwirk
lichen.7 Untersuchungen der Praxis beweisen, daß Verfah
renskonzeptionen ein notwendiges Mittel staatsanwaltschaft- 
licher Leitungstätigkeit sind, um die Grundlinie der Unter
suchungen in bedeutsamen Strafverfahren zu bestimmen. Als 
gemeinsame Leitungsmaßnahme von Staatsanwalt und Leiter 
des Untersuchungsorgans sind Konzeptionen in diesen 
Ermittlungsverfahren — wie die praktische Arbeit lehrt — 
dann geboten, wenn der Anteil kriminalistischer Versions
bildung und kriminalistischen Erkenntnis- und Erfahrungs
wissens bei der Bestimmung der rechtspolitischen Zielstel
lung des Verfahrens und der grundsätzlichen Mittel und 
Methoden der Zielverwirklichung hoch sind. In solchen Fällen 
verlangt die zu untersuchende Sache gemeinsame Leitungs
entscheidungen von Staatsanwalt und Untersuchungsorgan, 
um das nötige Höchstmaß an übereinstimmendem Vorgehen
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